
Wolfgang Däubler 
Ein neues Arbeitszeitrecht ? 

J. Die Ausgangwtuauon: Struktur von Arbeitsmarkt und Beschaftigung 

Nach den offiziellen Statistiken waren im März 1985 2,474 Millionen Arbeitnehmer 
arbeitslos gemeldet; dies entspricllt einer Arbeitslosenquore von 10% '. Im J ahres­
durchschnitt 1984 lag dieser Anteil bei 9.1 %, das Jahr 1985 dürfte aufgrund der bis 
einschließlich Juli vorliegenden Zahlen eher einen böneren Wen ergeben'. Zu den 
offiziellen Arbeitslosen kommt die sog. stiUe Reserve hinzu, also jene Personen. die 
aus Resignation auf den Gang zum ArbeitSamt verzichtet baben. Die Bundesanstalt 
für Arbeit bezlffen diese Gruppe mit 1,349 MioJ, docb gibt es auch Schätzungen, 
die bis zU 2 Millionen gehen. Der Gesamtumfang der Arbeitslosigkeit liegt daher bei 
ca. 4 Millionen. 
Die Chance, arbeitSlos zu werden und dies auch längere Zeit zu bleiben, ist sehr 
ungleicb verteüt. Schwerbehindene stellten beispielsweise 19846,5% der ArbeitSlo­
sen, aber weniger als 5% der Beschäftigten. 19,5% der ArbeitSlosen waren gesund­
heitlich beeinträchtigt, ohne deshalb als schwerhehinden anerkannt zu sein~. Über­
proportional betroffen sind auch Ausländer, Jüngere von 20 bis 25 Jahren. ältere 
Arbeitnehmer ab 55 sowie Frauen. 
Innerhalb der Betriehe hat sich eine Zweiteilung zwischen Stammbelegschaft mit 
relativ stabilen ArbeitSverhälrnissen und Randbeiegschaft ergeben, deren Status in 
hohem Maße unsicher ist l . Für die Scammbelegschaft gilt das traditionelle »Nonnal­
arbeits"erhältnis~, das eine VoUzeitbeschäfcigung mit vorher festgelegter ArbeitSz.eit 
voraussetzt und das Recbte unter anderem auch in Abb.ängigkeit von der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit und der Qualifikation gewähn6• Schwankendem Arbeitsan­
fall wird mit den traditionellen Mitteln der ftFlexibilisierung« begegnet., d . h. mit 
Überstunden und Kurzarbeit. Darüber hinausgehende Formen sind bisher wenig 
verbreitet. Dies gilt trOtZ des,. Leberkompromissesoc auch für die Mecallindustne7. 

Ganz anders verhält es sich mie der sog. Randbelegschaft. Bei den meisten befristee 
Beschäftigten sowie bei den Leiharbeimehmern ist die Tätigkeit im Bemeb von 
vornherein zeitlich limicien. Bei anderen Arbeirnehmem besteht z.war eine auf 
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Dauer angelegte RechtSbeziehung, doch bestimmt sich der Umfang der zu erbrin­
genden Leisrung häufig nach dem konkreten ArbeitSanfall. Berrächcliche Bedeutung 
besitZt insbesondere im Handel die kapazitiitSorientierte variable ArbeitSzeit (sog. 
Kapovaz), die Dauer und zeitliche Lage der Arbeit von der jeweiligen Anforderung 
des Arbeitgebers abhängig macht!; betroffee sind dabei fast immer weibliche. 
Teilzeitkräfte. Ein ähnliches Flexibilisierungspotential enthält das job sharing, so­
fern der eine Partner bei Ausfall des anderen zum .,Einspringen" verpflichtet ist9 . 

Klassisches Beispiel für ~bedadsorientierte" Tatigkeit ist die Heimarbeit, doch sind 
in jüngerer Zeit vermehr auch andere formal Selbständige eingeseut worden. 
Die Zweiteilung der Belegschaft läßt sich quanritativ bislang nur beschränkt erlas­
sen, doch steht außer Zweifel, daß die Randbelegschaften erheblich zugenommen 
haben. So bezogen sich von den offenen Stellen, die den Arbeicsä.rntem gemeldet 
wurden, im Jahre J 980 erst 2.5%, 1984 jedoch bereits 39% auf befristete Tatigkei­
ten '0. Dies darf allerdings nicht 2. u dem Fehlschluß verleiten, daß es sich gewisser­
maßen um einen zweiten Nonnalcypus eines ArbeitSverhälcnissses handelt: Nur 
etwa ein Drinel aller Einstellungen erfolgt durch Vermitdung des Arbeitsamtes, die 
Befristung diene häufig Erprobungszwecken, steht also einer Dauerbeschäftigung 
nicht im Wege. Quantitativ relativ unbedeutend ist mit knapp 33 000 erlaß,en 
Personen die Leiharbeit, doch wird die tatsächliche Zahl auf das sechs- bis zehn{a­
ehe geschätzt" . Teilzeitbeschäicigt sind 9,J % aller Arbeimehmer", wobei die 
Statistik nur diejenigel1 ausweist, die sozial versichert sind. Nicht erfaßt sind damit 
sog. kleine Teilzeitbeschäftigte, deren Verdienst 400,- DM pro Monat niche über­
steigt und die nicht mehr als 15 Srunden pro Woche arbeiten . Ihre Zahl soll 
angebüch so groß wie die der »offizieUen ot Teilzeitbeschäftigten sein, doch ist zu 
berücksichtigen, daß es sich oft um Nebenräcigkeiten handeln wird') . Wie viele 
Personen flexible ArbeitS"l.eiten besitzen, ist nicht bekannt. Die Zahl der Heimarbei­
ter beläuft sich auf etwa 140COO'\ doch könnte diese Form von Beschäftigung 
angesichtS elektronischer Femarbeit erneut erheblich an Bedeurung gewinnen '1. Die 
Zahl der Selbständigen hat 1984 geringfügig um 0,2% gegenüber 1983 zu genom­
men,6. 

Die seit 1974 andauernde Massenarbeitslosigkeit hat die Handlungsmöglichkeiten 
der Gewerkschaften beschränkt. Die Bereitschaft der Mitglieder. bei Auseinander­
setzungen um Löhne und ArbeitSbedingungen vorübergehend die Arbeit niederzu­
legen oder zu Formen der Nicht-Kooperation überzugehen, ist erheblich gesunken: 
Die AngSt um den Arbeitsplatz verhindert in vielen Fällen jedes personüche 
Engagement. Diese generelle Schwäche wird dadurch weiter akzentuiert, daß der 
betriebEche Solidarzusammenhang immer mehr .ausgedünnt" wird. Dafür sorgt 
nicht nur die Trennung in Stamm- und Randbelegschaft, sondern auch die Tatsache, 
daß die Randbelegschaft ihrerseits aus außerordentlich heterogenen Gruppen be­
steht, die für einheitliches Handeln nicht zu gewinnen sind. Die TarifautOnomie war 
daher in den vergangenen Jahren einem Erosionsprozeß ausgesetzt J7

. Zwar ist die 
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Zahl der Tuifven:räge nicht wesentlich zurückgegangen. doch werden zahlreiche 
"atypische« Beschäftigte nicht oder niche in vollem Umfang ertaßt. So sind etwa 
Teilzeitkriifte von manchen Tarifverträgen ganz ausgeschlossen; andere beziehen sie 
zwar ein. doch erfassen sie nicht die für diese Beschäftigtengruppe relevanten Fragen 
wie die Fb:ibilisierung der Arbeitszeit oder die Bezahlung der über das vertraglich 
Vereinbarte hinausgehenden Stunden'! . Es überrasche unter diesen Umständen 
nicht. daß die Micgliederzahl der Gewerkschaften seit 1981 um etwas über 2% 
zunickgegangen ist - allenfalls könnte man angesichts mancher ausländischer Erfah­
rungen die Frage seellen, warum der Mitgliederschwund nicht sehr viel drastischere 
Formen angenommen hat'9. 

lI. Möglichkeiten rechtlicher Gesta/,ung 

Das staatliche Rechr kann auf die hier beschriebene Entwicklung in zweierlei An 
reagieren: Zum einen kann es den Abbau :!l"beitSrechclicher Schurzseandards da­
durch beschleunigen. daß es das Ausweichen in atypische Arbeitsverhältnisse 
erleichtert und einzelne der Arbeiegeberseite besonders »läscigec Bestimmungen 
beseitigt. Es ist dies der Weg des sog. Beschäftigungsförderungsgesetzes'o. das nicht 
nur den Abschluß befristeter Arbeitsverträge und den Rückgriff auf Leiharbeit 
erleichtere, sondern das ecw!t auch den Sozialplan im Arbeirgeberin[crcsse ~ent­
schärf!" ". Auf derselben Linie liegt der Gesetzenrwurf der Bundesregierung über 
ein neues Arbeitszeitgesetz, der nicht nur auf jede wirksame Begrenzung von 
Überstunden verzichtet, sondern den überkommenen S-Srunden-Tag in der \'<7eise 
»weiterentwickelt«. daß lediglich innerhalb von 3 Kalendermonaten ein Durch­
schnitt von 8Srunden »werk[äglich« (Samstag inbegriffen!) erreicht sein muß". 
Welche Wirkungen die erweiterte Disposi[ionsbefugnis der Unternehmer haben 
kann, ob neben erhöhter Abhängigkeic die unternehmerische Neigung zur Schaf­
fung neuer Arbeitsplätze wirksam gefördert wird. soU hier nicht vertieft werden; 
berechtigte Skepsis ist dazu schon von anderen Autoren geäußen worden']. 
Im. Mittelpunkt der folgenden Ausführungen we~den vielmehr die Gegenmodelle 
stehen. die von der parIamentarischeo Opposirion a.usgearbeitet -wurden und die der 
oben skizzierten Entwicklung gegensteuern wollen. Im einzelnen geht es dabei um 
den SPD-Entwurf eines ArbeitSzeitgesetzcs (ArbZG)'" um den SPD-Enrwurt eines 
Gesetzes zum Schutz der Teilzeitbeschäftigten (TloG - SPD)'l. um den Gesetzcnt-

18 Eingehende Angaben zur Bcn>chteiligung von Teilultkrwn in Tarifvtrtr:ig..-n btt Ben.l<m~OJl-Rull 
RdA 198r. 'So. 
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lO Vom 16. ~ . '981 , 8GBI I. S. 7'0. 
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wurf der Fraktion DIE GRÜNEN über ein neues Arbeitszeitgeseu (AZG-Gc)" 
und um den Entwurf eines »Gesetzes zum Schutz der Arbeimehmer vor den 
negativen Auswirkungen der neuen Technologien«, der innerhalb der Hamburgi­
sehen Behörde für Arbeit. Jugend und Soziales erarbeitet wurde und der auch eine 
Reihe arheitszeitrechrlicher Vorschläge enthä!r'7, Grundgedanke aller Entwürfe ist 
das Ziel, durch arbeitszeitrechdiche Maßnahmen, insbesondere durch Beschrän­
kung von Überstunden, das vorhandene Arbeitszeirvolumen umer mehr Beschäf­
tigte aufzuteilen. Daneben wird in durchaus unterschiedlichem Umfang Existenz 
und Inhalt atypischer Arbeitsverhältnisse zur Disposition gestellt. Beide Bereiche 
sind gesetzgeberisches Neuland. Die Dauer der Arbeitszeit wurde bisher durch 
Tarifvertrag, in wachsendem Maße aber auch durch Arbeitsvertrag (Beispiel: Tell­
zeitbeschäftigung) festgelegt. Die in der Arbeitszeitordnung von (9)8 verankeree 
48-Stunden-Woche kann nicht emmal in Extremfällen eine Schranke darstellen. da 
.ie aus vielerlei Anlassen noch nach oben hin überschritten werden k:mn d , Das 
Recht der Te.ilzeitbeschäfligten hat im sog. Beschäftigungsförderungsgesec.z nur eine 
äußerst fragmentarische Regelung erfahren. die die Entwicklung wirksamer $chucz­
nonnen der Rechtsprechung überI.äßt.'~ Andere Beschäftigungsformen wie das 
Ausweichen in Werkvertriige mit einem .Ein-Mann-Betrieb" sind bislang erst recht 
kein Thema für die Gesetzgebung. 
Tm folgenden sollen die wichtigsten Problemkomplexe abgehandelt werden, denen 
sich eine »bessere«. an sozialer Gerechtigkeit orientlene Gesetzgebung gegenüber­
sieht. Erste, nur im AZG-Gr emsthaft angesprochene Frage ist die des Verhältnisses 
von Erwerbsarbeit und sonstiger gesellschafclich nützlicher Tätigkeit; muß SIch die 
Umvereeilung des vorhaodenen Volumens nOlwendigerweise auf die Erwerbsarbeit 
beschränken (dazu unten III.)? Welche Verkürzung der Arbeitszeit kann zu emem 
geseczgeberischen Programm gemacht werden, was muß oder sollte den Tarifpar­
teien überlassen bleiben (dazu ume" IV.)? Reicht eine rein qU3mimive Betrach­
tungsweise oder muß mm sich auch der Frage stellen, inwiefern durch flexible 
Formen der ArbeitSzeit ein neues qualiutjves Moment entSteht, wonach Arbeitsan­
fall und Einsatz der Arbeitskräfte immer perfekter zur Deckung gebracht werden 
und so das verfügbare Arbeitsvolumen erheblich schrumpfe (dazu umen Y.)? 
Vergleichbar bedeutsam ist die sehr viel weniger angesprochene Problematik, 
inwieweit bestimmte Tatigkeitsformen als "Arbeitsbereitschaft«, ~Bereitschafts­

dienst« und ·. Rufbereitschaft" aus dem Arbeitsbegriff teilweise oder ganz ausge­
klammen werden und ob andererseits eine ArbeiLSuitverkürzung durch Imensivie­
rung der Arbeit kompensiert oder gar überkompensiert werden kann (dazu unren 
VI.). Schließlich wird es darum gehen, inwieweit sich das Arbeitsrecht insgesamt 
weiterhiD am überkommeneD VoUzeiurbeitsverhältnis orientiert uod ob man an­
dere Beschäftigungsformen verbieten, hinnehmen oder mhaltlich umgestalten will 
(dazu uo ten VII.) . 

• 6 G .. el2.n ..... urf des AbI;. Ho .. und der Fraktion DIE GRÜNEN. BT·Drucknch~ ,0/ll88. 
17 H ier 2lcien nleh: F",,~ und H>Jlseslad, H"",burg. Benchte u~d Dokumente, herlusgegeben von der 

S"",Llich.n Presscslelle, Nr. 768 vom ,S. M .. '9& 5, ~htenllic:n zur Vorber."ung emeS G.setzes zum 
Schutz der Arbelmehmer vor den ncg.t1ven AU1'>'"kungcn der ntuen Tecltnolo!;'en. von S.n.udircklor 
Manfred Weoducl. Oberrcg",nmgsf>' Thom" S<:hroder und WlSsensch.lt.liche, Miurb."cr Thom.n 
B.ck (im fol~ndcn: H:I{71burgcr En<wurl). 

18 E'nulhclIm bel D;iubl.r . D .. A,beHlrechl'. J. Aufl .• RCUlbck 1983 Un,er 4 . ' .1. 1. (S . S, ff.) 
29 M:JUM AuR 1985. Hel, 11. 
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I1I. Regelung nur der Erwerbsarbeit? 

Für das überkommene Arbeitsrecht und seine Interpreten ist ~Arbeit. mie "Er­
werbsarbeitu identisch. Arbeitszeitrechtliche Normen regulieren deshalb aus­
schließlich diesen Sektor. Als ~Nicht-Arbeit« ausgeblendet bleiben die gesamte 
Tattgkeit im Haushalt und bei der Kindereaiehung, ehrenamtliche Funktionen im 
politischen Bereich, aber auch in Vereinen, Gewerkschaften und gemeinnützigen 
Organisationen, schJießlich die Eigenarbeit des Heimwe-rkers und rue Nachbar­
schafcshilfeJo. Tatigkeiten dieser Art sind nicht causchwert-, sondern gebrauchswer­
torientiert und haben deshalb die Verrnucung für sich, dem Individuum ein be­
trächtliches Maß an persönlicher Befriedigung zu verschaffen. Ware es nicht sinn­
voll, den Arbeitsmarkt dadurch zu enclasten. daß mehr Zeit in diesen ~inforrnellen 
Sektor", investiere wird? 
Eine prinzipielle Gleichbehandluog von Erwerbsarbeit und sonstigen gesellschaft­
lich nützlichen Tatigkeieen wird man schwerlich als illegitim bezeichnen können. 
Beide Formen menschlicher Aktivitäe sind für die Forcexistenz der GeseUschaft 
unabdingbar. Zwar schließe rues nicht aw. daß man im Einzelf.all Differenzierungen 
vornimmt (so wie man dies innerhalb der Erwerbsarbeit auch CUt), doch läßt dies 
keine Null-Bewertung der Nicht-Erwerbsarbeit zu. Wie irrational das herrschende 
Verständnis ist, wird insbesondere dann deutlich, daß viele Titigkeiten des infor­
mellen Sektors auch in FOrTIl von Erwerbsarbeic erbracht werden können und dann 
selbstverständlich ihren Marktpreis baben: Die Haushälterin bekonune ibr Geld 
ebenso wie der hauptaJmliche Geschäftsführer einer Partei oder eines Vereins. 
Legt man die Gleichung ~Arbeit = jede geseUschaftlich nützliche Tatigkeit« der 
staatlichen Sozialpolitik und damit auch der Arbeitszeitpolitik zugrunde, so stößt 
man sich alsbald in recht unsanfter Weise an der Realität. Die Gleicbbehandluog von 
Erwerbsarbeit und sonstiger T<itigkeit muß fmanzielle Konsequenzen haben. soll sie 
sich nicht in bloßen anerkennenden Woreen, etwa für die Hausfrauenarbeit, er­
schöpfen. Auch die Nicht-Erwerbsarbeit zu vergüten würde jedoch einer giganti­
schen Umvereeilung gleichkommen, für die jede politische Voraussetzung fehlt. 
Darm etwas zu ändern, stößt u. a. auf das Hindernis, daß die Abgrenzung zur 
»Nicht-Arbeit«, zum "reinen Vergnügen« schwierig und prakcisch kaum zu kon­
trollieren wäre. Soweit ersichtlich, wird deshalb als Alternative zur Vergütung allein 
der Erwerbsarbeit auch nicht die "Arbei~ergürung" schlechtrun, sondern die 
Eioräumung einer »Grundsicherung« als Bürgerrecht diskutiert}'. Im vorliegenden 
Zwammenhang bedeutet dies, daß man auf eine ,.Gesamrrechnung« und eine 
entsprecllende Übertragung von Arbeitszeitquanten verzichten muß. Vielmehr geht 
es nur darum, in einzelnen relaciv kleinen Schritten die Diskriminierung der Nicht­
Erwerbsarbeit abzubauen und fmanzielle Ausgleichsleisrungen insbesondere dann 
vorzusehen, wenn ein Arbeitnehmer/eine Arbeicnehmerin io besonderem Maße 
Aufgaben außerhalb der Erwerbsarbeit übernimmt. Dabei liegt es nahe, an den 
(allerdings recht bescheidenen) Regelungen des geltenden Rechts anzuknüpfen. Der 
Arbeitszeitgesetzencwurf der GRÜNEN sieht aus diesem Grund eine Reihe von 
Freistellungsanspruchen vor, die ein neues Element in die gesetzgebungs politische 
Diskussion einführen. 

JO Zu diacm sog. informelle" S.klOt vgl. etWa Vonderach. in: Offe-Hinnc.h.-Wieseotbal (Hr.<g.). ArheltS­
zeitpolitik. Formen und Folgen emtr Neuveneilung der ArhtltliZcll, '- AuiI., frankfurtlMaio '98J. 
s. 16off. 

}l VgJ. Gon, WCße ins Pandics. Btrlin '98(. s. 69 ff.; Mückenbtrger ZSR 8/'985. s. H7 ff.; Offe • 
• Arbeitsgcsdl<chm.: S(rukt\lrproblem~ und Zukunhsp~rspekuven. FrmkfurtiMrun-New York '984, 
s. 354 fL 
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Nach § u Abs. 1 des Entwurfs soll ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin einen 
Anspruch auf bezahlte Freistellung von bis zu fünf ArbeitStagen pro Jahr besitzen, 
wenn eine seinem Hausstand angehörende Person wegen Krankheit pflegebedürftig 
ist. Soweit diese Frist nicht ausreicht. verlängert sich der Anspruch um bis zu 
[.5 Tage. wobei jedoch der Arbeitgeber die Kosten der LohnfolTl.ahlung vom Träger 
der Krankenversicherung erstattet bekommt. Das geltende Recht ist insofern un­
gleich restriktiver. als ein fiinftägiger Lohnfonzahlungsanspruch auf der Grundlage 
des § 616 Abs. J BGB nur dann besteht, wenn ein Kind unter aehrJahren pflegebe­
dürftig erkrankt ist'· und als nach Ablauf dieser Frist lediglich ein Krankengeldan­
spruch für die Dauer von fünf Tagen bestehtlI. 
Wichtiger ist das lOFreisrellungskomingent« von 20 Arbeitstagen im Kalenderjahr. 
das gemäß den Absätzen 2-4 von § J 1 des Entwurfs für Zwecke der Fortbildung, für 
ehrenamtliche (insbes. gemeindliche. gewerkschaftliche und gesellschaftspolitische) 
Tätigkeiten oder für einen persönlichen Verfügungs tag pro Monat verwendet 
werden darf In diesen Vorschlag ist der in einigen Ländern bestehende Bildungsur­
laub ebenso eingegangen wie die inzwischen weithin außer Funktion gesetzten 
Vorschriften über den Hausarbeitstag. Der Arbeitgeber bleibt zur Lohnzahlung 
verpflichtet. 
Nach § [3 Abs . ( des Encwurfs soU der Elcernurlaub Wirklichkeir werden . -Erzie­
hende Eltern, Elternteile oder andere, die Betreuung tatSächlich wahrnehmende 
Personen« haben einen FreIsteIlungsanspruch für die Pflege und Erziehung von 
Kindern. die in ihrem Hausstand leben und noch nicht 14 Jahre alt sind. Für jedes 
K.ind kann Freistdlung bis zu drei Kalenderjahren verlangt werden, doch kann nur 
der alleinerziehende Elternteil diesen Anspruch voll geltend machen. Liegt die 
Eniehungsaufgabe bei zwei Partnern, so kann jeder nur Freistellung in Höhe von 
[:I. Jahren verlangen - ein Anreiz dafür, daß der Elternurlaub nicht mit Rücksicht 
auf die überkommene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung unter der Hand zu 
einem MucterschaftSurlaub wird. Wird nur teilweise FreisceUung verlangt. verlän­
gen sich die Frist entsprechend - eine sinnvoUe Lösung, die die Nachteile eines 
völligen Ausscheideos aus dem Arbeitsprozeß vermeiden will. 
Nach. § 13 Abs. 3 des Entwurfs kann Freistellung bis zur Dauer von vier Arbeits­
stunden pro Arbeitswoche verlangt werden. um gemeinDiicz..ige. religiöse oder 
mildütige Aufgaben im Sinne der §§ 52. 53 Abgabenordnung 1977 zu erfüllen. 
Elternurlaub und eben genannte FreisteUung verpflichten den Arbeitgeber nach § '3 
Abs. 4 allerdings ruchr zur Lohnfortzahlung; an ihre Stelle soU eine durch besonde­
res Gesetz zu regelnde staatliche Entschädigung treten. § 14 des Entwurfs sieht 
schließlicb ein sog. sabbatical vor. Danach haben Arbeirnehmer einen Anspruch auf 
unbezahIre Freistet.!ung von der Arbeit zur persönlichen Verfügung für einen 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten innerhalb von sechs J ah.ren. Die Personalpla­
nung des Arbeitgebers soll dadurch erleichtert werden, daß die Inanspruchnahme 
sechs Monate vorher anzukündigen ist. 
Gerade die Konkretisierung macht deutlich. wie weit sich derartige Überlegungen 
vom bisherigen Stand des Arbeitsrechts entfernen. Die in § 11 Abs. 5 vorgesehenen 
10 Arbeitstage Verfügungszeit entSprechen einer Verlängerung des Jahresurlaubs 
um vier Wochen. Dies mit einem Federstrich des Geselzgebers bewerkstelligen zu 
wollen. erscheint allzu kühn. Erfahrungen mit den Bildungsurlaubsgesetzen der 
Länder haben überdies deutlich gemacht. daß die Einräumung von Rechten nicht 
mir ihrer tatsäcblichen Realisierung gleichgesetzt werden darf : Höchstens vier 

}1 SAG DB 1979. 1946 und 1993. sundige Rechuprechung. 
H § ISf( RVO. 
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J68 Prozem aller Arbeitnehmer machen etwa von dem in Bremen bestehenden bezahl­
ten Bildungsurlaub von einer Woche pro Jahr GebrauchH . Sinnvoller wäre es daher 
möglicherweise, nur einen sehr viel bescheideneren quantitativen Rahmen vorzuse­
hen, dafür aber mehr auf die tatsächliche Wahrnehmung zu achten - sie könnte etwa 
durch eine Abgabe gezwungen werden, die dann fällig wird, wenn im Betrieb eines 
Arbeitgebers das gesetzliche Frelstellungsquanrum um JO, ],0 oder JO Prozent 
unterschritten wird. Bei den beiden Fällen des § I}, insbesondere beim Eltemurla.ub 
ergibt sich das Problem der Finanzierung; die aktuellen Auseinandersetzungen um 

das Erziehungsgeldl' machen deuclich, wie schwierig es sein wird, nicht nur 
Almosen zu gewähren, sondern den bisherigen LebeDsstandard einigermaßen abzu­
sichern. Das sabbatical wird schJießlich vorwiegend (wenn auch nicht ausschließ­
lieh) ~ Besserverdienenden. nü tzenl6. 
Da sich auch die vom Arbeitgeber nicht zu bezahlende FreisteIlung in gewissem 
Umiang als Stö~ng der Betriehsabläufe darstellt, muß hier gleichfalls dafür Sorge 
getragen werden, daß nicht die Angst vor innerbetrieblichen Nachteilen bis Illn zum 
Verlust des Arbeitsplatzes die Inanspruchnahme der Rechte auf Ausnahmesektoren 
beschränktl6~. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit würde daher selbst dann ein 

beträchtlicher Widerspruch bestehen, wenn eines Tages der Entwurf der GRÜNEN 
in der vorliegenden oder einer abgeschwächten Form eine parlamentarische Mehr­
heit finden sollee. Er ist - wie einer seiner Verfasser ausdrücklich bekannte - ein 
"Stück konkrete Utopie«}7, mehr Leitbild als konkretes Rezept. Für die anderen 
Parteien ergibt sich die Herausforderung, ihrerseIts konstruktive Vorschläge zu 
entwickeln und die totale Fixierung :l.uf die Erwerbsarbeit zu relativieren . 

IV Quantltatlve Beschränkung der Erwerbsarbett 

Sowohl der SPD-Enrwurt (§ 3 Sau 1) als auch der Entwurf der GRÜNEN (§ 2 

Abs. J) wollen die 40-Srunden-Woche festschreiben . Damie wird - von minimalen 
Ausnahmen abgesehen J! - lediglich ein Zustand fixiert. den die Tarifpolitik bereits 
erreicht bzw. in wichtigen Sektoren überschritten hat. Ein Bescbäftigungseffekc ist 
von dieser Regelung daher niche zu erwarten. Eine weitergehende Regelung in ein 
Gesetz aufzunehmen, erschiene gleichwohl nicht sinnvoll. Die gesetzliche Einfüh­

rung der J8- oder gar der 3 5-Srundeo -Woche würde nicht nur massive Umemeh­
merproreste hervorrufen, sondern auch die Gewerkschaften einer wichtigen Funk­
lion berauben. Der Geserzgeber müßte sich überdies die nicht ganz unberechtigte 
Kritik gefallen lassen. durch einen derartigen Schematismus die unterschiedliche 
wirtschaittiche Belastbarkeit der einzelnen Braochen und Untemehmen nicht aus­
reichend berücksichtigt zu haben. Auch verfassungsrechtliche Bedenken aus Art. 9 
Abs . j GG wären nicht VOn der Hand zu weisen, da die Tarifautonomie in einem 

H Zohlen,nglben. ludi zu .1J1doren Bundesländern. bel Fnedtlch Schneider, BiJdung.urbub. Rechul1I­
.prueh tur >.11 • . Rtalu,ät {ur wenige, Kommenur zum B"ml1cheo Bildunglurl~ub'gc>e!Z Teil I, Schrift­
<nrtihe dor Hochschule für Wiruc.hlft Bremen, Bd .• 8. '980, S. 91 . 

H Dnu M.luhn KJ '981 , ,S4 ff. 
}6 DlZU B':umer. 1fI: Hildebraodu'Ebcrb:ud Schm.dtlSperiing, Arbell ~""schen Gift und Gnin, Kntisches 

Gewerk.chftslahrbucb I,SS , S. 146. 
}M Neben den Offentliehen Bedieos(C,.n wire Insbesondere an solche Be<chält.igtcngruppen zu denken. die 

ihrer ,pailischen QualifilulJon wegm <me besonders gule Stellung 3ul dem Arbtlumarkt be'iltzen. 
J7 lHumcr. 2 . a. 0 .• S. ';7. 
JS BerelLS 1,8J h ... en 98.8% >.Iler \'On T.trifvertr:igen eMailleo Arbeitnehmer eine Regol:ubeluz<" von 

40 StWlden oder weniger erreICh, - Anglben nach eh.en RdA '984, ~44. 
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wichtigen Bereich leerlaufen würde: Zwar bestünde rechtlich die Möglichkeit einer 
weiteren Arbeitszeitverkürzung) doch stünde sie etwa bei gesetzlicher Einführung 
der 3s-Smnden-Woche für absehbare Zeit :luf dem Papier. 
Ungleich wichtiger Ist unter diesen Umständen die Begrenzung der Überstllnden. ;9 

Der ArbZGE-SPD will n:lch § 17 wochentlich höchstens zwei Übersrunden zul:tS­
sen, die durch Tarifvertrag oder durch Belriebsvereinbarung auf vier erhöht werden 

können. Um einem verstärkten Arbeitsanfall ausreichend Rechnung zu tragen, sieht 
§ 18 die Zusammenlegung der zulässigen Mehrarbeit innerhalb eines Zeitraumes 
von vier Wochen vor. Denkbar wäre also beispielsweise eine" Wochenendschichc« 
von zweimallcht Stunden im Monal . Der EntwUrf der GRÜNEN ist insoweit sehr 
viel restriktiver. Nach § 8 Abs. I sind nur zwei Überstunden pro Woche möglich, 
sofern ein Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder eine Regelungsabrede dies 
gestattet und soweit die Mehrarbeit zur Erledigung »unvorhersehbarer und un:lu{­

schiebbarer Arbeiten nötig ist". Fehlt eine betriebliche Inreressenveruerung und 
findet auch kein Tarifvertrag Anwendung, so isc lediglich eine Überstunde pro 
Woche aufgrund arbeitsverrraglicher Abmachung möglich (§ 8 Abs. 2). Die Zusam­
menJegung von Mehrarbeit zu einer Sonderschicht soll nach § 8 Abs. 3 nur aufgrund 
Kollektiver Regelung und innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen möglich 
sein . 

Der SPD~ EntwUrf überläßt es den Tarifparreien, Überstundenzuschläge und/oder 
einen Freizeicausgleich vorzusehen. Der Entwurf der GRÜNEN enthält insoweit 
eine sehr viel detailliertere Regelung. Nach § 9 Abs. ! hat der Arbeitnehmer bei der 
erSten Überstunde pro Woche die Wahl, sich zwischen Freizeitausgleich und 
zusätzlichem Entgelt zu entscheiden. Bei jeder weiteren Überstunde ist der Freizeit~ 
ausgleich obligatorisch. Interessant ist dabei die Regelung, daß eine Überstunde 
niche schon durch eine zusätzliche Stunde Freizeit ausgeglichen werden kann; 
vielmehr isr ein "Zeiezuschlag« 'Zu gewähren, der doppelt so hoch sein muß wie der 
finanzielle Überstundenzuschlag. Liegt dieser beispielsweise bei 40%, beträgt der 
FreizeicausgJeich 1,8 Stunden. Auf diese Weise isc sichergestellt. daß der Arbeitge­

ber mit Freizeitausgleich gekoppelte Überstunden nur ausnahmsweise als Mittel 
benutzen wird, um auftrags- oder produktionsbediogte Schwankungen des Arbeits­
anfalls aufzufangen und dadurch »Leerlau{zeirenu oder Kurzarbeit zu verhindern. 
Die eigencliche Problematik liegt auch hier in der betrieblichen Umsetzung. Besteht 

eine heimliche (oder auch weniger heirnJiche) Koalition zwischen Belegschaft und 
Arbeitgeber, werden quantirative Beschränkpngen der Überst..unden in vielen Fällen 
nicht durchsetzbar sein'O. Erst recht gilc dies für den Freizeiuusgleich, wenn der 
Arbeitgeber in durchaus plausibler Weise auf berriebliche Notwendigkeiten hinwej~ 
sen kann und zahlreiche Belegschaftsmicglieder ihr Konsumverhalten auf die Ablei­
stung von Überstunden und den entsprechenden Verdienst ausgerichtet haben . 
Zusätzlich erleichtert wird eine solche Lösung dadurch, daß weder der Entwurf der 
GRÜNEN noch die bekannteren Tarifvcrrr.ige Bestimmungen darüber treffen , w:tS 
geschehen soll. wenn der Freizeitausgleich nicht innerhalb einer bestimmten Frist 

genommen wird . Bei drohendem Verfall des Anspruchs eine angebotene Vergütung 
nicht anzunebmen , erforden außergewöhnliche menschliche Fähigkeiten. Wcnig~ 
srens diese Lücke ließe sich dadurch schließen, daß man den Umfang des Freizeic­
ausgleichs mit dem zeitlichen Abstand zur Leistung der Überstunden steigen läßc 
und als Auffanglösung eine Verlängerung des Jahresurlaubs vorsieht. 
Das Grundproblem der (vordergründigen) Interessenkonvergenz von Arbeitgeber 

J9 Zum A ... maß dcr Ubemunden s. den Nach","" obcn FN. J und Seilen. WS!·Mi". 1985. ~88 fI. 
40 Skcp,uch bezüglich de r ZwelHundengrenu >uen ßium<r •. 1 .•. 0 .. S. ,~o . 
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und Belegschaft bleibt jedoch; der SPD-Emwurf und der Entwurf der GRÜNEN 
sehen als Sanktion für solche Fälle lediglich ein Bußgeld vor, das bis zu 5000 bzw. 
50000,- DM gehen soU<!. Beidc Enrwiirfe bewegen sich insoweit in der Tradition 
der Demobilmachuogsverordnung von [918, die die Entgegennahme unerlaubter 
Überstunden als Straf tatbestand qualifizierte". Die Erfahrungen. die mit der Verfol­
gung von Ordnungswidrigkeiten nach § 11.[ BetrVG gemacht wurden<!, mahnen 
allerdings zur Skepsis! Will man mit der gesetZlichen Regelung Ernst machen. 
müßte man die ull2ulässige Ableisrung von Überstunden wohl als WlrtSchaftsstcaf­
Ut behandeln und die Verfolgung in die Hand einer politiscb verantwortlichen 
Instanz geben. In der mangelnden Berucksichciguog der Durchsetzungsproblematik 
liegt der wohl größte Fehler beider Entwürfe - wenngleich voo Praktikern mitge­
staltet, kann man sich bisweilen des Eindrucks nicbt erwehren. die Verfasser seien 
dem alten Glauben aufgesessen, ein "gutes Gesetz« schaffe automatisch eine minde­
stens ebenso gute Praxis. 
Verständlich ist demgegenüber die durchgängige Ausk.lammerung untemehmeri­
scher Entscheidungen, die das »zu verteilende. ArbeitSvolumen entScheidend ver­
größern oder verkleioem können: Die Einwirkung auf diesen Entscheidungsbereicb 
ist nach herkörrunJichem Verständnis nicht Gegenstand des ArbeitSzeit-. sondern 
des Wiruchaftsrechts. Dies bedeutet aber zugleich. daß jedes neue ArbeitSzeitgesetz 
ohne umfasseode Mitbestimmung und ohne staatliche Beschäfcigungsprogramme 
keinen wirklich eotscheidenden Beitrag zur Reduzierung der ArbeitSlosigkeit leisten 
kann. 

V. Flexibilisiertmg (l.ls Umerlaufungsscraugie 

Das aufzuteilende ArbeitSzeirvolumen wird faktisch dadurch gennger, daß der 
Einsatz der Arbeits krähe und der Anfall der zu erledigenden Aufgaben mögliebst 
reibungslos zur Deckung gebracht werden. Da Arbeit häufig unregelmäßig anfällt, 
hat die Arbeitgeberseite ein evidentes (Koseen-)Interesse an flexiblen Arbeitszeiten: 
»Leerlauf« oder weniger intensives Arbeiten sollen auf diese Weise verhindert 
werden. 
Die seit Mitte der 70er Jahre bestehenden wirtSchaftlichen Schwierigkeiten haben 
dazu geruhn, daß neben Übersrunden und Kurzarbeit als den traditionellen Formen 
flexiblen Arbeitens neue Formen getreten sind. In ArbeitSVerträgen wird etwa 
vereinbart, daß nur »auf Abruf" gearbeitet werden soU, wobei die tägliche. wö­
chentliche, monatliche oder jährliche Dauer der Arbeitszeit festliegen kann'·. Eine 
ähnliche Funktion erfüllt das sog. job sharing, sofern der eine Partner bei vorüberge­
hendem Ausfall des anderen zur Vertrerung verpflichtet ist - der Arbeitgeber 
überträgt hier das ~Ausfallrisiko« auf die ArbeiUlehmerseite, verhindert also prä­
ventiv. daß zwar Arbeit. jedoch keine Arbeitskraft verfügbar ist. Wichtig sind weiter 
Abweichungen vom Normalarbeitstag. die in Tarifverträgen, ausnahmsweise auch 

41 § ~6 Abs. r N,. '4, Ab,. ~ SPD-Enrwurf, § ') Ab •. , Nr. 3. Ab.. 2 Enrwurl der GRüNE.N. 
41 § 18 Ab •. r d.r Verordoung über d.ie Rcgdung der Arbelu~eil cl .... Angc:st,Ulcn während der Zeit der 

wm.schftlichen Demobilmachung vom \8. }. '9'9. RGBI s. 3 '5. 
4) Dazu W:.hsocr-Borgaes. Der folgc.nJose Rtdllsbcucb. Recht u.od Pro.x.os der Bußgeldbesummungen un 

Setneb.ycrhs.sung'gcs= FnnkfurtlMun-New York 198,. 
4-\ Zu d<:n «chtliehen Sch.ranken denrager Vertr:ige vgJ . M.JuIw AuR '985. 137f/. und Au(\. 1985 Hel, 

11. 
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in Betriebsvereinbarungen festgelegt sind: Die 38,s-Srunden-Woche wird etwa so 
praktiziert, daß man Monrags bis Freitags je acht Snlnclen arbeitet, alle zwei 
Wochen die Arbeit am Freitag jedoch auf fünf Stunden beschränkt. Denkbar ist 
selbstredend auch, daß in einer Woche 43. in der folgenden jedoch nur J4 Stunden 
gearbeitet werden. Schließlich hat der »Leber-Kompromiß« in der Meullindu~rrie 
die Möglichkeit geschaHen, durch Betriebsvereinbarung eine unterschiedliche regel­
mäßige Wochenarbeitszeit für einzelne Gruppen von Beschäftigten zu schaffen, 
soweit nur der betriebliche Durchschnm von 38,5 Snmden erreicht wird. Eine 
Arbeitszeitdifferenzierung dieser Art wird dort die Arbeitszeit verlängern, wo 
typischerweise mehr Arbeit anfällt. sie jedoch dort verkürzen, wo das erforderliche 
Quantum an Arbeit auch in unterdurchschnittlicher Zeit erbracht werden kann. 
Wer unter den gegenwärtigen Bedingungen ein Arbeitszeitrecht konzipieren wiU, 
muß sich zu diesen Phänomenen positiv oder negativ verhalten. Sie rechtlich 
abzusichern oder auch nur ihrer Eigendynamik zu überlassen, bedeutet, sparsame­
ren Arbeitskräheeinsatz zu ermöglichen und damit die Gesamtzahl an nachgefrag­
ten Arbeitssrunden zu verringern. Die hier referierten Oppositionsentwürfe tun dies 
nicht. doch unterscheiden sie sich sehr deutlich in Bezug auf die zu treffenden 
Gegenmaßnahmen. 
Wa!; die Auseinandersetzung mit der Arbeit auf Abruf betrifft. so wird sie im 
ArbZG-SPD nur mittelbar angesprochen. Nach § 7 Abs. 3 darf während einer 
Rufbereitschaft von einem Arbeitnehmer Arbeit lediglich in eiDem Umfang verlangt 
werden, der die Hälfte seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über­
schreiter. Konkret gesprochen bedeutet dies, daß ein Arbeitnehmer mir einem 10-

Srunden-Vertrag höchstens 5 Stunden aus der Rufbereitscbaft heraus zu Arbeitslei­
stungen herangezogen werden darf. Damit ist allerdings nichts über das Verhältnis 
zwischen Arbeitszeit und Gesamtdauer der Rufbereitschaft ausgesagt; nach dem 
Entwurf könnte diese durchaus 40 oder 50 Wochensrunden betragen, soweit sich 
nur die Heranziehung zur Arbeit in dem beschriebenen quantitativen Rahmen 
bewegt. Sehr viel weiter geht der TzG-SPD-Enrwurf, wonach bei derartigen 
Verträgen zwingend eine Halbtagsbeschäfcigung als vereinbart gilc4 l . Außerdem 
muß dem Arbeitnehmer die Lage seiner Arbeitszeit mindestens r 4 Tage im voraus 
mitgeteilt werden. Abweichungen sind insoweit nur durch Tarifvertrag möglich. Im 
Ergebnis bedeuret dies, daß »Arbeit auf Abruf~ für die Arbeitgeberseite in vielen 
Fällen uninteressant wird. Der AZG-Enrwurf der GRÜNEN wiU Ln § .3 Abs. 4 jede 
Form der Rufbereitschaft während betriebsübJicber Arbeitszeit und damit die 
typische .Arbeit auf Abruf" verbieten - eine Lösung, di~ § 7 Abs. J des Hamburger 
Enrwurfs" für den SpezialfaU der elektronischen Femarbeit ebenfalls vorsieht. Wird 
entgegen diesem Verbot Kapovaz praktiziert, ist die Wartezeit wie Arbeitszeit zu 
behandeln und entsprechend zu vergüten. Eine solche Lösung durchzusetzen, 
erscheint heute weniger illusionär als etwa vor zwei Jahren: Die gewachsene Kritik 
an dieser Form des Arbeitskräfteeinsatzes wird daran deutlich, daß das BAG 
Verträge für unwirksam erkJäne, die die Dauer der Arbeitszeit vom Ermessen des 
Arbeitgebers abhängig machtenU und daß selbst das BescbäftigungsiörderuDgsge-

~5 Ocr llJ1 Enrwuri yorgeschlagene § 6}cl. Ab •. I BGB laule" .V~rclllbatCn Arb.ilgcbcr und Arbe'lneh· 
mC1'. daß die Dauer und die wge oder nur die Lage d~r Arbeits"." des Arbe.tnehmcrs an den 
Arbeitsaclall :mgcp:t/l. Wird, so bnrigt die Wochen.rbcltSzclt dos Acb<lrnenmers nundestens die HöJfte 
dCT" urif\icbrn odcr ub~chcn regelm'ißigen Wochenarbe,,5Z~" elJlos vergleIchbaren yoUbeschilagten 
Arbc,rnehmcr.< (§ 6 )O~).' 

46 S. oben FN. >7. 
47 BAG Bß 198(, 7) I .: OB '985. '2~O. 
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)72 setz nicht nur diesen Grundsatz übernahm, sondern auch eine Mindestankündi­
gungsfrist von vier Tagen und einen Minde.steinsatz von drei Stunden vorsieht"!. 
Die Arbeitsplatzteilung ist nur im TzG-Enrwurf der SPD angesprochen und in der 
Weise geregelt, daß insbesondere eine vertraglich vorgesehene Vertretungspflicht 
unwirksam ist·~. Nach dem Entwurf der GRÜNEN dürfte eine entsprechende 
Abmachung ebenfalls unwirksam sein, da sie einen SpeziaJfall der Rufbereitschafc 
während der beuiebsüblichen Arbeitszeit darstellt. 
Die ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochent2ge oder auf 
einzelne Wochen ist in § 8 des ArbZG-Entwurfs der SPD eingehend geregelt 
worden. Grundsätzlich werden solche Abmachungen anerkannt, jedoch mit be­
stimmten Grenzen versehen. Bei ungleichmäßiger Verteilung innerhaJb einer Woche 
darf nur an einem Arbeitstag eine Dauer von zehn Stunden erreicht werden; im 
übrigen sind höchstens neun Stunden zulässig. Bei wochenbezogener Flexibi.1isie­
rung darf in einer Woche die regelmäßige Arbeitszeit um höchstens acht Stunden 
überschritten werden. Bei einer tariflichen 4o-Stunden-Woche "WÜrde dies bedeuten, 
daß abwechselnd 48 und )2 Stunden gearbeitet werden dürfen. Der Entwurf der 
GRÜNEN behandelt das Problem nicht ausdruclclich, doch geht er in § 1 Abs. I 

von einer zwingenden Fünftagewoche mit insgesamt 40 Stunden aus, dürfte also 
entsprechenden t2rillichen Abmachungen entgegenstehen. 
Keiner der Encwürfe spricht die ArbeitszeitdiHerenzierung nach dem Leber-Modell 
an, obwohl etwa der Entwurf der GRÜNeN erst Ende Oktober [984, also fast vier 
Monate nach dem Abschluß der Metall-Tarifrunde im Parlament eingebracht 
wurde. Die praktische Bedeurung dieser Art Flexibilisierung ist nach den bisherigen 
Erfahrungen allerdings geringer als von gewerkschaftlicher Seite zunächst befürch­
tet. Bei einer Umfrage von Gesamcmeta.ll in über 5000 Betrieben ergab sich, daß 
17 Prozent der Betriebe eine differenzierte Arbeitszeit eingeführt haben; das hat zur 
Folge, daß rund neun Prozent aller BeschäItigten eine von 38,5 Wochensrunden 
abweichende regelmäßige Arbeitszeit besitzen Jo. Dies schließt es aJlerdings nicht 
aus, daß in Zukunft sehr viel größere Dimensionen erreicht werden, was insbeson­
dere dann denkbar wäre, wenn Höchstgrenze und Untergrenze mehr als drei 
Wochenstunden ausei nanderliegen wü rden. 
Die Zulässigkeit der Arbeitszeitdifferenzierung hat die Arbeitsrecht3wissenschafr in 
jüngster Zeit erheblich beschäftigtll. Dabei stand allerdings mehr die Frage des 
Außenseiterschul2es als das eigencJiche Grundsatzproblem im Vordergrund, ob 
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung eine Arbeitszeitverkürzung ohne 
Lohnausgleich möglich ist : Wer beispielsweise nur 37 Srunden arbeiten darf, erhält 
(nach einigen Jahren) auch nur einen entSprechend niedrigeren Lohn. Die BAG­
Entscheidung zur Unzulassigkeit einseitiger Fesdegung der Arbeitsdauer durch den 
Arbeitgeber" spricht eher gegen eine solche Regelung. Teilt man diesen Standpunkt, 
ist das Problem für den Gesetzgeber erledigt. Entsch6det man anders, wären 
Normen zu überlegen, die eine Duferenzieruog in Scbranken hal[en könnten. Sie 
müßten sich allerdings nicht nur auf die Arbeitszeit, sondem beispielsweise auch auf 
die Bildung von Lohngruppen beziehen - es ginge um eine gesetzgeberische 
Konkretisierung des Solidaritätsprinzips, das der (tarifvertragllchen) Schaffung in-

~8 Art. 0 ~ 4 B,,-,chfG. Dnu .""" Leiw,sch BB 19i5. !10} f. 
49 § 6}og Ab •.• BGB ,dF cl ... Enewurfs: .Ein~ VerelJlbarung zWL<chrn Arb.ngcbcr und Atb.i,nehmer. 

wonach der ArbeItnehmer vorab verpllichoC1 1St. bel Verhilodcruog .,ne, anderen Arb~ltnehmers die.en 
lußcrh2.lb SCJn~r eigenen vere.lnburen Arbeitszen. zu ve-n.t'eteo. Ut unwir~am ... 

50 Die Um{r>gcerg~bru<s. Sied mltgercue in: Handelsbi." vom 0 l. 7. '985, S. !. In den .rfa/lIeD BC1ncben 
SInd 79% ollet M .. >.Ilube\{nehmu beschäftigt. 

5' Vgl. Buchner DB (98), 9'} (f. mwN. 
52 S. obe" FN. 9· 
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egalidrer Strukturen Grenzen ziehen würdei). Insoweit ergeben SIch im übrigen 
PanlleJen zu der Einschränkung oder Beseitigung atypischer Arbeitsverhält­

nisse 1j . 

VI. ArbeitSSlunde gleICh Arbeztsstllnde? 

Oie Diskussion um Arbeitszeirverkürzungen wird von einer quantitativen Betracn­
tungswelse dominiert: Alle Arbeitnehmer sollen (je nach Standpunkt) H oder 
40 Stunden arbeiten. ohne daß man zwischen schwerer und leichter oder zwischen 
intensiver und weniger Intensiver Arbeit differenzieren würde. Gewisse Ausnahmen 
ergeben sich bei der Schichtarbeit - im übrigen ist Arbeit gleich Arbeit. 
Mit dieser schematischen Herangehenswelse werden nicht nur die unterschiedlichen 
gesundheitlichen Belastungen ausgeklammertll - auch die :lrbeirsmarktpolitischen 
Wirkungen können reduziert, im Extremfall sogar ganz unterlaufen werden. Gefah­
ren ergeben SIch in zweierlei Hinsicht. Zum einen können bestimmte Tätigkeiten 
unter dem Stichwort »Arbeitsbereitschaft«, "Bereitschaftsdienst« usw. aus dem 
Begriff ~Arbeit« ausgeklammert und so dem verfügbaren Arbeitsvolumen emzogen 
werden. Zum andern besteht die Gefahr, daß die Arbei[ durch technisch-organisato­
rische Maßnahmen des Arbeitgebers intensiviert wird, so daß auch von daher ein 
geringeres ZeickontIngent an Arbeitskräften nachgefragt wird. 
Arbeitsbereitschaft stellt nach herkömmtichem Verständnis keine vollwertige " Ar­
beit" dar. Das BAG definiert sie als »wache Achtsamkeie im Zust~nde der Entspan­
nung«!\ wobei man sich in der Literarur zu Recht die Frage gestellt hat, wie denn 
von Entspannung die Rede sein könne, wenn gleichzeitig ~wache Achtsamkeit. 
verlangt werdeP . Entscheidend kommt es du:!uf an, ob der Arbeitnehmer zu einer 
bestimmten (wenn auch gegenüber dem Normalzustand genngeren) Arbeitsleistung 

verpflichtet bleibt und ob dabei gleichwohl ein Entspannungseffekt eintreten kann. 
Dies wurde erwa bei der Wartezeie eines Chauffeurs angenommen, wenn er 
erfahrungsgemäß nur in größeren Abständen in Anspruch genommen wird.!i Das 
bisher geltende Recht nimme die Arbeitsbereitschaft nur insofern zur Kenntnis, als 
die Höchsurbeitszeiten verlängert werden. wenn in die Arbeitszeic »regelmäßig und 
in erheblichem Umfange« Arbeirsbereitschaft fällt)~ 
Ohne jede Bedeurung ist der sogenannte Bereitsch:!flsdiensc. bei dem sich der 
Arbeimehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort bereithalten muß, um auf 
Anforderung hin unverzüglich mit der Arbeit beginnen zu können . Dem verwande 
ist die ebenfalls nicht :l.ls "A.rbeit~ gewertete Rufbereitschaft, bei der der Arbeitneh­
mer zwar seine Freizügigkeit behält, jedoch jederzeit erreichbar sein muß. In 
Tarifverträgen ist für derartige Fiille häufig eine Vergütung vorgesehen; arbeitszeit­
rechtlich werden sie nur dann relevant. wenn es zu einer effektiven Arbeitsleistung 

o Eimge Vorüherlegungen d,ZU hel Däuhler, Arbel!.>rech, 2, uOlcr 7.1.1. (S. ~'4). 
\4 D,zu unIon VII. 
5, VgJ. OIW' Bnun·Georg u , .• So ... ,lc Sicherb." '98 •. JO' fl. SO""" di< ZU$.mmtn{:t5sung der E'g<bnt>Se 

elntr S'udi" dö ßundes" .. b.U1ds d.r Bem.bskr,nkenk:usen. BKK '981. l'7. 
16 BAG AP N •. ) zu ~ I} AZO. 
17 N1Ch G.Jponn (OB 1960,71)) onone" die Formulierung cl .. BAG 2Jl den bekannten Kinderve.s: -Als 

"1Il W,gen hii!:uschncllc bngum um die Ecke fuhr •. Knl1sch luch Flrthm1nn. AR-Blu,e,. Arhell<>"" r 
B UnI<. C I!( )0; loe üß 1'/69. '7l' Saline< J2 196 7. jH. 

18 Zu, R""I"'prcehun~ s. lUch SAG Ar :-.! •. , und> "LU § I) AZO. 
19 § 7 Ah,. ! AZO: Ü"bcrsenmrung der ,o·~rundcn-G«nzc. 
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374 kommt und dann die in § [2 Abs. ! AZO vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden 
zwischen zwei Arbeitsblöcken nicht mehr gewahrt i.st60

. 

Der hier skizzierte Rechtszusland wird kaum dem Anliegen gerecht. das hinter dem 
gesamten Arbeitszeitschutz steht: Die Arbeitskraft: vor einern frühzeitigen Ver­
schleLß zu bewahren und dem Arbeimenmer eine Teilnahme am sozialen, politi­
schen und kulturellen Leben zu ermöglichen . Die Einbuße an Freizeit bleibt 
ersichtlich dieselbe, ob yoll gearbeitet oder nur ein Minus an Leistung erbracht wird . 
Je mehr sich betriebliche Tätigkeiten überdies auf Beobachtungs- und Koßtrollfunk­
nonen konzentrieren, um so mehr besteht die Gefahr, daß ein Teil des Arbeitstages 
als bloße Arbeitsbereitschaft oder gar als Bereitschaftsdienst qualifiziert wird. Muß 
etwa ein Arbeitnehmer eine Anlage in der Weise überwachen, daß er stündüch einen 
Rundgang von zehn Minuten macht und sich die verbleibenden jO Minuten in der 
Schah:zencrale aufhält, wo er durch einen Surnrnron auf etwaige Störungen aufmerk­
sam gemacht wird, so ist nicht von vornherein auszuschließen, daß die Beobach­
tungstängkeit eines Tages als bloße »Arbeits bereitschaft« qualifiziert wird. 
Der SPD-EntwUrf hat sich dieser Problematik im Grunde gar nicht gestellt und 
lediglich die in der AZO enthaltenen Schranken etwas weiterentwickelt. § 6 läßt 
eine regelmäßige Arbeitszeit bis zu 2-ehn Stunden täglich und his zu 50 Stunden 
wöchentlich zu, wenn in die tägliche ArbeitSzeit regelmäßig eine Arbeitsbereitschaft 
von durchschnittlich mindestens zwei Stunden fällt. Bei drei Stunden Arbeitsbereit­
schaft erhöht sich diese Grenze auf elf bzw. 60 Stunden - eine Regelung, deren 
Bedeutung deutlicher wird. wenn m:m (sachlich übereinstinunend) formuliert, eine 
Arbeitsbereitschaft von bis zu drei Stunden täglich sei arbeitszeitrechrlich irrelevant. 
Ein (ganz kleiner) Fortschritt ist aUerdings die Einbeziehung des Bereitschaftsdien­
stes; nach § 6 Ahs. I Nr. 3 des EntwUrfs erhöhe sich die zulässige Regelarbeitszeit 
auf bis zu zwölf Srunden täglich und bis zu 60 Stunden wöchentlich. »wenn der 
Arbeitnehmer lediglich anwesend sein OlUß, um im Bedarfsfall vorkommende 
Arbeiten zu verrichten (Bereitschaftsdienst), die im Regelfa11 nicht mehr als vier 
Stunden täglich dauern". Für Rufbercitschaft sind keine ~eidichen Grenzen vorge­
sehen, doch besteht ein Freiscellungsanspruch. wenn aufgrund der Rufbereitschaft 
mehr als acht Stunden in der Wocbe zusätzüch gearbeitet werden mußten. 
Der Enrwurl der GRÜNEN ist demgegenüber einen anderen Weg gegangen. Die 
ArheitsbereitSchaft wurde als solche voll in den Arbeitsbegriff integriert; § LAbs. 3 
des Entwurfs definiert Arbeit als .. jede im Bemeb oder in der VerwaJtung verrich­
tete abbängige Tarigkeit, gleichviel, ob sie in einem aktiven Tun, in einern Beobach­
ten oder in einem Sich-zur-Verfügung-halten für ein zu erwartendes Tun besteht"." 
Der Bereitscluftsdienst wird nach § 3 Abs . 2 mit einer Obergrenze von zehn 
Stunden üglich und 50 Stunden wöchend.ich versehen, wohei unter engen Voraus­
setzungen durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung Ausnahmen zugelassen 
werden können . Die Rulbereitschaft ist nur außerhalb der beuiehsüblichen tägli­
chen Arbeitszeit zulässig (andernfalls greift das Verbot der Kapovaz-Venräge ein); 
sie darf na.ch § 3 Abs. 3 des Entwurfs täglich 2-ehn Stunden n.icht überschreiten. 
Die Frage der Intensivierung der Arbeit ist demgegenüber sehr viel schwerer durch 
Gesetz regelbar. Da sich Arbeitsintensität in vielen FäUen nicht exa.kt messen läßt, 
bleibt als Ausweg nur die Einrichtung eines Verfahrens, konkret : Die Einräumung 

60 Vgl. duu deo F:Ul SAG Al' Nr. 7 lOU § '7 BAT. wo es mit Rech, ili Venooß gegen die Mcruchenwlird. 
qualiliziert <V .. d, wenn etn ~ges.dl"rr An, 1ß1 Anschluß an sWle normale D,eQ.St%elC die N~chl über 
zum Bueiuch~L<diens. etngeteil. Wird und arn folgenden Tag weucnrb."ceß muß. ohne ""eMlgnen. eLn( 
sechss.ündige Ruhepawe zu h~ben. 

61 Ji.hn~ch Dlubler. Arbmsrech, 1. um.r ~.2.1.4.l. (S. 87). 
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eines Mitbestimmungsrechts an den Betriebsrat über aUe Veränderungen der Ar­
beitsbedingungen. Entsprechende VorStellungen wurden vor der Tarifrunde (984 

unter dem Sticnwort der "definierten Arbeitsbedingungen~ 10 der IG MetaU disku­
tiert, im Ergebnis jedoch nicht zur Forderung erhoben61

. Ansätze in diese Richtung 
bringt auch der Hamburger Enrwurf, der ein MitbeStimmungsrecht des Betriebsrats 
über alle sozialen Angelegenheiten vorsiehr, .. die den Betrieb und die Arbeirnehmer 
beU"effen~; auch will er den Inreressenausgleich obligatorisch machen und dabei die 
Möglichkeit eröffnen. Auflagen zur Gestalrung der personellen. arbeitsmäßigen und 
sozialen Auswirkungen von unternehmerischen Entscheidungen über die Eini­
gungsstelle zu erzwingen. Die vorliegenden ArbeitSzeir-Gesetzentwürfe schweigen 
zu dieser Problematik. was erneut deutlich macht. daß die Umverteilung des 
vorhandenen Arbeitsvolumens nur als Ergebnis eines inregrierten Vorgehens auf 
vielen Feldern möglich ist. 
Arbeitszeicrechdich muß die Frage der Arbeitsintensität allerdings keineswegs vö!!ig 
ausgeklammert bleiben. Die Gewährung von Erholungspausen und sonstigen Ar­
beitsuncerbrechungen wirkr ersichtlich als »Entdichtung. des Arbeitsprozesses. Zu 
unterscheiden sind dabei allerdings zwei unterschiedliche, noch wenig im Zusam­
menhang erörterte Phänomene. Auf der einen Seite stehen die tradirionellen .. Ruhe­
pausen". die § 2 Abs. I AZO nicht zur Arbeitszeit zählt und die auch nach den hier 
referierten Entwürfen nicht einzubeziehen sind. Von größerem Interesse sied daher 
zum zweiten die ~sonstigen Arbeitsunterbrechungen". So sieht etwa § J 2 Abs. 2 

Satz 3 AZO in Sch.icbtbetrieben umer bestimmten Voraussen:ungen .. Kurz pausen 
von angemessener Dauer« vor, die nach allgemeiner Auffassung zur Arbeitszeit 
zählen und wie diese zU vergüten sind'). Nichtarbeit während der Arbeitszeit liegt 
weiter bei den sog. Scillstands- oder Wartezeiten vor. bei denen mit Rücksicht auf 
technische Probleme des Arbeitsablaufs keine effektive Arbeit geleistet werden 
kann!4. Einen Teil dcr Arbeitszeit Hellen schließlich auch die sog. Erholungszeiten 
dar, die bei Akkordarbeiten oder sonstigen besonders anstrengenden Titigkeiten 
gewährt werden. Zum Teil sind sie in den Vorgabezeiten mitberucksichtigt61• zum 
Teil werden sIe in einzelnen Tarifverträgen wie dem Lohnrahmencarif II garan­
tiert" . 
Von den vorliegenden Entwürfen greift allein der von den GRÜNEN eingebrachte 
diese Problematik auf und SIeht in § 5 eine persönliche Verfügungs zeit von zehn 
Minuten während eines Arbeitsblocks von vier Stunden vor. Nach § 6 kann dazu 
eine sog. kollektive Verfügungszeic von einer Srunde pro Woche kommen, wenn ein 
Viertel der Mitglieder einer Betriebsgruppe einen entsprechenden Antrag stellt07. 

Auf diesem Weg fortzufahren ist insbesondere eine Aufgabe der Tarifpoütik und 
der betrieblicben Interessenvertrerungen. da sich die Notwendigkeit entsprechender 

6. Zur En....,cklung der Forderungen n.eh Arbc"SUltverkür-zung vgl. Mich.tl SchneIder GMH 1984. 
nIl. 

6) HAG Ar Nr. 7 zu S 611 BGB Mehrorb<"svergÜlUng; MClSd-Hicr-;tmmn. Arb<1t.ze\lordnung. Kom­
menur. 1. Aufl .. München '977. ~ 12 RdNr. 68, Zmuzlik. JugendorbcIUKhuug.sen. Kommen",,". 
J . Aufl .. MÜIlc),on 1985. § 4 RdNr. '5· 

64 VgJ. Diecz-Ricnordi. BerrVG. 6. Aull .• München 198J. § 87 RdNr. "r: Fltthm>nn AR-Blmel D. 
Arbei ... zc!t IV BI.; Meis.! RdA 1966. 161; Röh,l.r. AR-Blattel 0 P,us<n und Ruhezell"" Bill.: 
Zmlt'Zlik. Jugendubms.chulzgesetz. § 4 RdNr. '5. 

65 Vgl. die EntscheIdung BAG AI' Nr. } zu § 56 Bc".VG '951 Akkord. wo die ErholungS7:c"cn '5·/. d.r 
G=mue" bevusen. 

66 AbgedruckI RdA '974. l~O: fünf Minu.m Erholungsuu .. drtl Minu •• n persönliche Verfug1Jngsztll pro 
Srunde bel :illen Akkord- und L'15,ung,löhnem. 

67 Ocr Slche n.ch wIrd h,er der Ged:rnke ricr .Qu~li[:'.sztrhl. Im Arb'llnehmcnnteres<c ,umgedreht-: 
eine p.~lcle EntwlclJung finde • .,ch luch In Fr,nqclch b<J cl...,. Einnumunß d« .D101l d·""p,"~lon.­
d:uu Le Fnll11 AuR '98,. 30. 
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Regelungen sehr stark am jeweiligen Charakter der Arbeit orientiert. Auch die 
Wissenschaft wird sich versdrkt dem Problem stellen müssen, welche ArbeitSunter­
brechungen zur ArbeitSuit zu rechnen sind; die jüngste Kontroverse um die 
Verrechnung der Arbeicszeitverkürzung mit den bezahlcen Pausen für Schichtarbei­
ter hat dies hinreichend deutlich gemacht6s. Weiter wäre auch darüber nachzuden­
ken, inWIeweit Besetzungsregeln über ihren bisherigen Anwendungsbereich in der 
Druckindustrie hinaus als Mittel gegen übermäßige Verdichtung der Arbeit einge­
setzt werden kÖnmen59• 

VI J. Gegenmaßnahmen gegen die EroSLDn des NOrn1aUzrbettsverhältnissses 

Ein neues, von überzeugenden Gedanken getragenes ArbeitSzeitrecht nützt relativ 
wenig, wenn der dadurch belastete Arbeitgeber die Möglichkeit hat. durch schlichte 
Vertragsgesta.lrung der ganzen Regelung zu entgehen. Wird erwa die ArbeitSzeit bei 
vollem Lohnausgleich reduziert, bleibt immer noch die Möglichkeit erhalten, daß 
der Arbeitgeber NeueinsteUungen nur noch auf der Basis von 30-Srunden-Verträgen 
vornimmt und so eine ArbeitSzeitve.rkürzung um ein Viertel ohne Lohnausgleich 
vornimmt. Ähnliches gilt für das Verbot der Kapovaz-Vemäge: lUnn der Arbeitge­
ber die Verkäuferin zur aselbständigen Verkaufsagentin« machen, mit der er bei 
Bedarf jeweils einen kurzfristigen Werkvertrag abschließt, so bleibt der bisherige 
Zustand unter anderer Bezeichnung erhalten. Für ArbeitSz.eievorschriften gilt inso­
weit nichtS anderes als für sonstige arbeitsrechtliche Nonnen: Ohne eine Aufhe­
bung oder zumindest Einschränkung der Zweiteilung in »Nonnalarbeimehmer« 
und sonstige Beschäftigre ist auf Dauer kein rechtlicher und erst recht kein fakti­
scher FortSchritt zu erreichen. 
Eine Verallgemeinerung arbeitSrechtlicher Strukturen muß nicht norwendigerweise 
unter allen denkbaren Bedingungen so aussehen. daß der Typus des Normalarbeits­
verhältnisses auf alle abbängig Beschäftigten erstreckt wird. Man könnte einem 
solchen Vorgehen entgegenhalten, das überkommene Nonnalarbeitsverhälrnis 
wirke diskriminierend; seine "Privilegien« seien nicht mit tatSächlicher Bedürftig­
keit. sondern mü Marktrnacht verknüpftJO . So berechtigt diese Kritik für sich 
genommen ist (und auch auf andere Fragen wie die Lohnhöhe erstreckt werden 
könnte). so wenig besteht in der Gegenwart die Möglichkeit, ein alcernatives, nicht 
auf der marktmäßigen VerwertUng der Arbeitskraft aufbauendes Modell zu realisie­
ren71 . Die schwächeren Marktteilnehmer an die Position der stärkeren heranzufüh­
ren. ihre Benachceiligung im Rahmen des Möglichen abzumildern ist daher vorerSt 
die einzige Möglichkeit von Arbeitsrechtspolitik. Deshalb stellt es auch einen 
Verstoß gegen das Verbot des sozialen Rückschrins dar, wenn der Geserzgeber 
durch das Beschäftigungsförderungsgesetz die Auflösung des NormalarbeitSVerhälr­
nisses vorantreibt. ohne eine bessere Alternative auch nur ins Auge zu fassen 7'. 

Der Gesetzgeber kann sich atypischen Beschäftigungsverhältnissen gegenüber zu-

68 Du" Zi<pkc BB ,,8r. 187. Double, BB 198\, ,8S6. 
69 Zur AU<<VIandcrsetzung um die ,echdich. Zul\i, ... gk~1! vgJ. die N.~hweise bel D:iubl.r. Arbeiu,..,ht I. 

7· Aufl .• Retnbek 198\. unler 4.5 . ~. (5. '\9 - QUll".uve Be!el2ung$rcgelD. $.160 - Qu;u\lll.auve 
Besetzung""1;eln): zu, \[.lienlSchrn Disku .. ,on ,. ""bcs. CineJli. I r~rm.S;t ndle Vic<noe dd IUppono 
Jj L>voro. Mil;U\o 1984. 

70 D,zu eingehend Mückcnberger ZSR 7/ : Q~ I. ~ I S ff. 
;' Mückenb"'ber ZSR 81r9~\. 417 ff. 
71 Mückenberg« NZA 19S5. \ I &. 
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nächst so verhalten. daß er sie verbietet und gewissermaßen einen Typenzwang 
zugunsten des Normalarbeitsverhältnisses installiert. Etwas Derartiges durchzuset· 
zen, erscheint wenig realistisch angesichts einer gegenläufigen Tradition und den 
objektiven Bedürfnissen. die beispielsweise für die grundsätzliche Existenz von 
TeiJzeitarbeir sprechen. Von daher venvundert es nicht, daß lediglich ein Verbot der 
LeiharbeIt von gewerkschaftlicher Seite gefordert wird. andere al}'pische Beschäfti­
gungsverhältnisse sich jedoch nicht in Zweifel gezogen sehen. Einen neuen Weg 
geht der Hamburger Entwurf. der die elektronische Femarbeit grundsätzlich nur in 
der Form eines Arbeitsverhältnisses zulassen willlJ . Die Beschränkung auf eine 
bestimmte. überdies noch zu entwickelnde Technologie läßt ein solches Konzept 
einigermaßen realistisch erscheinen. 
Der zweite Ansatz besteht darin, atypische Arbeitsverhältnisse und sonstige For­
men abhängiger Beschäftigung als solche unberührt zu lassen, jedoch mehr oder 
weniger zahlreiche Grundsätze des Normalarbeitsverhältnisses auch auf diesen 
Bereich zu übertragen. Dies ist etwa der Weg. den der Gesetzgeber mit dem 
Heimarbeitsgesetz gegangen ist; auch die Beschränkung der Befristung durch das 
Erfordemis eines ~sachJichen Grundes« verfolgt das Ziel, die Wertungen des 
Kündigungsschuczgesetzes zu generalisieren. Denkbar und im Grunde naheliegend 
wäre es daher. ein Arbeitszeitgesetz auf jede Form abhängiger Beschäftigung zu 
erstrecken. Die vorliegenden Enrwiirfe haben dies jedoch nicht getan. § I Abs. I des 
SPD-Enrwurfs nennt als Rege!ungsgegenstand ausdrücklich die »ArbeItSzeit der 
Arbeimehmer«, § tAbs. I des Entwurfs der GRÜNEN scheint zwar einen weiter­
gehenden Anwendungsbereich zugrunde zu legen. da dort Arbeirszelt als die Zeit 
definiert wird, »die zur Verrichtung abhängiger Arbeit im Rahmen eines Beschäfti­
gungsverhältnisses aufgewandt wird .« Im folgenden ist jedocb durchgängig von 
Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer!n die Rede, ohne daß auf andere Formen der Beschäf­
tigung irgend wie Bezug genommen würde. Hierin liegt sicherlich ein Defizit, wäre 
es doch vermutlich mit Rücksicht auf die vorhandene Massenarbeitslosigkeit die 
leichtere Aufgabe. ArbeirszeitbegreDzungcn zu generalisieren, als die arypischen 
Beschäftigungsverhältnisse als ganze zu reformieren und in das "Normalarbeits­
recht . zu reintegrieren. 
Für die größere Aufgabe bringt der Teilzeitgesetzentwurf der SPD eine wichtige 
Anregung: Der Betriebsrat soll ein Mitbestimmungsrecht über den zahlenmäßigen 
Höchstanteil von Teilzeitarbeitsplätzen erhalten 7" . Dies ließe sich auf andere al}'pi­
sehe Beschäftigungsverhältnisse erstrecken. Der Hamburger Entwurf sieht in ähnli­
chem Sinne ein Mitbestimmungsrecht bei der» Vergabe von Arbeiten oder Aufga­
ben (vor). die bisher durch Arbeitnehmer des Beuiebs wahrgenommen werden« 
und will dasselbe für die Auslagerung von Arbeitsplätzen. insbesondere zwecks 
Heim- oder Fernarbeit gewähren 71 . Damit wäre eine quanritative Beschränkung 
gesichen. was sich insbesondere als Hindernis für eine Arbeitszeitverkürzung ohne 
Lohnausgleich darstellen würde . Inhaltlich ist am meisten über die Gleichbehand­
lung von Teilzeitbeschäftigten nachgedacht worden7&. doch müßten auch andere 
Arbeits- wie auch Beschäftigungsverhältnissen verstärkt einbezogen werden. 

73 § 1 Ab$. 1 des Enrwurf. tmes FcmlrbC1l'gf'S~l>t:,. 

74 An. ) de< En"'''''1' (Ändrrung des ßClrlebsvur.5Sungsg~sc'Zt,). 
71 Neue Ziffern rs und 16 von § 87 ßetrVG - s. d>.< oben FN. ' 7 "ocnt Pap,er, S. l~. 
76 Neben dem TzG-SPD e<WO Schuren RdA '985. '2 fL; Bcnd,m.nn-Rust RdA 19&\ . 146 (I., Wank RdA 

'9&\. 111. 
i7 Zur abhinglg<1l Arbe!! ohne Arben,vtrhaltnlS s. den Uberblick Oel D'ubler. ArbenMtch, 1, un,er '3' 
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VIII. Gesamtemschätzung 

Die arbeitszeitrechtliche Diskussion ist in Bewegung gekommen. Die vorliegenden 
Gesetzentwürfe sind zwar derzeit parlamentarisch ohne Chance, doch müssen die 
akruellen Mehrheitsverhältnisse ja keinen Ewigkeitschar.lkter besitzen. Davon abge­
sehen ergeben sich schon heute zahlreiche Anregungen, die aufzugreuen auch für 
die Tarifpolitik der Gewerkschaften nützlich sein könnte. Besonders der von den 
GRÜNEN vorgelegte Entwurf gehe über die bisherigen Grenzen arbeitszeirrechtli­
eher Überlegungen hinaus . Gewisse Lücken lassen sich bei der Umserzungsproble­
matik konstatieren; die geseugeberische Perspektive verführt allzu leicht zu einer 
Art Gesetzesoptimismus, der ,.Recbtstreue« auch dann als selbstverständlich zu­
grunde legt, wenn wie bei abhängiger Beschäftigung eine asymmetrische ~ch[be­
ziehung vorhanden ist. Daß sich die in den Entwürfen entwickelten Vorstellungen 
niche nur mit arbeitsmarktpolitischen Erwägungen. sondern auch mit dem Gedan­
ken des Gesundheitsschutzes rechtfertigen lassen, bedurfte keiner besonderen Her­
vorhebung. Was offenbleibt, ist die Möglichkeit einer exakten Abschätzung jener 
Widerstände, die auch durch veränderte parlamentarische Mehrheiten nicht zum 
Verschwinden kämen. Weiter ist noch nicht ausreichend durchdacht. welche Konse­
quenzen es auf längere Frist hat, daß das Kampf- und Widerstandspocential in den 
Betrieben mit Rücksicht auf die Massenarbeitslosigkeit vergleichsweise schwächer 
als vor zehn Jahren ist, während umgekehrt im außerbetrieblichen. allgemeinpoliti­
schen Bereich sich cher mehr Protest (auch von nicht uomittelbar selbst Betroffe­
nen) artikuliert. Einiges spricht dafür, daß der Tarifvertr.lg seine Vorreiterposicion 
einbüßen und daß der staatlich-politische Bereich an Bedeutung gewinnen wird. 
Dabei darf man jedoch nicht übersehen. daß sich Macht auch dann nicbt allein mit 
dem Stimmzettel bezwingen läßt. Gegenbewegungen lassen sich dort (etwa in Form 
des zivilen Ungehorsams) aber sehr \·iel schwerer organisieren als im Berrieb, wo 
dauerhafte soziale Beziehungen vorhanden sind und überdies die Kooperacionsbe­
reitSchaft jedes Einzelnen für den Produkcionserfolg notwendig ist. Es führe daher 
nichts an der Notwendigkeit vorbei. den insrabileren außerbetrieblichen mit dem 
beuieblichen Widerstand zu koordinieren und weder den einen noch den anderen 
für »überholt .. oder »chaotisch« zu erk.lären. 
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